Diplompriifungsordnung fiir den Studiengang Freie Kunst an der Hochschule fiir Bildende Kiinste Braunschweig
vom 6. August 1982, Nds. MBI. Seite 1810, zuletzt gedandert durch Bekanntmachung des Nds. MWK am
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Zweck der Priifungen

1 | Durch die Vorprifung soll der Student nachweisen, dass er die inhaltlichen und methodischen Grundlagen seines
Studienganges beherrscht und eine systematische Orientierung erworben hat, um das weitere Studium mit Erfolg zu
betreiben.

2 | Die Prifung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. Durch sie soll festgestellt werden, ob der Student die
erforderlichen Fachkenntnisse und Fahigkeiten erworben hat, um in den seiner Fachrichtung entsprechenden beruflichen
Téatigkeitsfeldern die fachlichen Zusammenhange zu Uberblicken und selbsténdig, problemorientiert, kiinstlerisch und
facherlbergreifend zu arbeiten.

Hochschulgrad

Aufgrund der bestandenen Diplomprifung verleiht die Hochschule fir Bildende Kiinste Braunschweig den Hochschulgrad
"Diplom fur Bildende Kiinste" und stellt darliber eine Urkunde aus (Anlage 1). Auf Antrag des Absolventen ist der Zusatz
"kUnstlerisch-wissenschaftlicher Studiengang" in das Zeugnis und die Urkunde aufzunehmen. Die Diplomurkunde trégt das
Datum des Zeugnisses.

Dauer und Gliederung des Studiums
1| Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, betragt einschlieflich der Diplomprifung 10 Semester.
2 | Das Studium gliedert sich in
1. ein 4-semestriges Grundstudium (erster Studienabschnitt), das nach zwei Semestern mit dem Abschnitt A der
Diplomvorprifung (kinstlerische Priifung) und nach vier Semestern mit dem Abschnitt B der Diplomvorprifung
(kunstwissenschaftliche Priifung) abschlief3t,
2. ein 6-semestriges Hauptstudium (zweiter Studienabschnitt), das mit der Diplomprifung abschlief3t.
3| Die Studienordnung und das Lehrangebot sind so zu gestalten, dass der Student die Diplomvorpriifung im vierten Semester
und die Diplomprtfung vier Monate vor Ablauf des zehnten Semesters abschlieRen kann.

Priifungsausschuss, Priifungskommission

1 | Fur die Organisation der Prifungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prifungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird
ein Prifungsausschuss aus Mitgliedern der Hochschule gebildet, die die Facher dieses Studienganges vertreten bzw. in
diesem Studiengang studieren. lhm gehdéren fiinf Mitglieder an, und zwar drei Professoren, ein kinstlerischer oder
wissenschaftlicher Mitarbeiter und ein Student. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die weiteren Mitglieder
des Prifungsausschusses sowie deren standige Vertreter werden durch die jeweiligen Gruppenvertreter im Senat gewahlt.
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende missen Professoren sein. Das studentische Mitglied hat bei
Prtfungsentscheidungen beratende Stimme.

2 | Der Prufungsausschuss stellt die Durchfihrung der Prifungen sicher. Er achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser
Prifungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelméaRig dem Senat Uber die Entwicklung der Prifungen und
Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung und dieser Priifungsordnung. Er flhrt die Prifungsakten.

3| Der Prufungsausschuss fasst seine Beschlisse mit der Mehrheit der abgegebenen giltigen Stimmen.

4 | Die Amtszeit der Mitglieder des Prifungsausschusses betragt zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein Jahr.

5 | Der Prifungsausschuss gibt sich eine Geschéaftsordnung. Uber die Sitzungen des Prifungsaus-schusses wird eine
Niederschrift gefihrt. Die wesentlichen Gegenstande der Erérterung und die Beschllsse des Priifungsausschusses sind in
der Niederschrift festzuhalten.

6 | Der Prifungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden
Ubertragen. Der Vorsitzende bereitet die Beschllsse des Prifungsausschusses vor und fihrt sie aus. Er berichtet dem
Prufungsausschuss laufend Uber seine Tatigkeit.

7 | Die Mitglieder des Prifungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prifung als Beobachter teilzunehmen.

8 | Alle wahrend des Studienabschnittes an der Priifung eines Studenten beteiligten Prifer bilden die Prifungskommission.

Priifer, Beisitzer

1| Der Prufungsausschuss bestellt die Prifer und die Beisitzer. Als Prifer kénnen nur solche Mitglieder und Angehérige der
Hochschule fur Bildende Kinste Braunschweig oder einer anderen Hochschule bestellt werden, die in dem betreffenden
Prtfungsfach zur selbstandigen Lehre berechtigt sind oder die Befugnis fur einen Teil des Priifungsgebietes haben.
Prifungsleistungen dirfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Priifung festzustellende
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen oder die Voraussetzungen nach § 56 Abs. 4 NHG erflllen. Zum Beisitzer darf
nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Priifung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt oder
die Voraussetzung nach & 56 Abs. 4 NHG erfullt.

2 | Soweit Prifungsleistungen studienbegleitend erbracht werden, ist der nach Absatz 1 Satz 2 und 3 prifungsbefugt Lehrende
ohne besondere Bestellung Prifer. Dies gilt auch, wenn Prifungsleistungen im Zusammenhang mit solchen
Lehrveranstaltungen, insbesondere Projekten, erbracht werden, die von mehreren Lehrenden verantwortlich betreut werden.

3| Der Student kann unbeschadet der Regelung in Abs. 2 fiir die Abnahme von Prifungen Priifer vorschlagen. Dem Vorschlag
soll entsprochen werden, soweit dem nicht wichtige Griinde, insbesondere eine unzumutbare Belastung der Prifer,
entgegenstehen. Wird der Vorschlag nicht berlcksichtigt, so ist dem Studenten Gelegenheit fir einen weiteren Vorschlag zu
geben.

4 | Der Prufungsausschuss stellt sicher, dass dem Studenten die Namen der Priifer rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Priifungsleistungen

1| Studienzeiten in demselben Studiengang an kiinstlerisch-wissenschaftlichen Hochschulen oder einem entsprechenden
Studiengang an einer Gesamthochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei erbrachte Studienleistungen
werden angerechnet.
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2 | Studienzeiten in anderen Studiengangen oder an anderen Hochschulen sowie dabei erbrachte Studienleistungen werden
angerechnet, soweit das Studium fachlich gleichwertig ist; Studienzeiten aus einem abgeschlossenen Fachhochschulstudium
in derselben Fachrichtung werden mit 4 Semestern angerechnet. Fiir die Feststellung der Gleichwertigkeit auslandischer
Studiengédnge sind die von der Kultusministerkonferenz und der Westdeutschen Rektorenkonferenz gebilligten
Aquivalenzvereinbarungen oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen maBgebend. Soweit Vereinbarungen nicht
vorliegen oder eine weitergehende Anrechnung beantragt wird, entscheidet der Priifungsausschuss Uber die
Gleichwertigkeit. Zur Aufklérung der Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme der Zentralstelle fir ausléandisches
Bildungswesen eingeholt werden.

3 | Vorprifungen und andere gleichwertige Prifungsleistungen, die der Student in demselben Studiengang an kinstlerisch-
wissenschaftlichen Hochschulen oder einem entsprechenden Studiengang an einer Gesamthochschule im Geltungsbereich
des Grundgesetzes bestanden hat, werden angerechnet. Vorpriifungen und einzelne Prifungsleistungen in anderen
Studiengdngen oder an anderen Hochschulen werden angerechnet, soweit das Studium fachlich gleichwertig ist. An Stelle
der Vorprifung konnen in begriindeten Ausnahmefallen andere Prifungsleistungen angerechnet werden, soweit sie fachlich
gleichwertig sind. Das erfolgreich abgeschlossene Fachhochschulstudiulm in derselben Fachrichtung ersetzt die
Diplomvorprifung. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

4 Uber die Anrechnung entscheidet der Priifungsausschuss auf Antrag des Studenten.

Versaumnis, Riicktritt, Tduschung, Ordnungsverstof3

1| Eine Prifungsleistung gilt als mit "nicht bestanden” bewertet, wenn der Student zu einem Prifungstermin ohne triftigen
Grinde nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Priifung ohne triftige Griinde von der Prifung zurlcktritt.

2 | Die fur den Ricktritt oder das Versdumnis geltend gemachten Griinde missen dem Prifungsausschuss unverziiglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studenten ist ein &rztliches Attest vorzulegen, soweit
die Krankheit nicht offenkundig ist. Werden die Grinde anerkannt, so wird ein neuer Termin, in der Regel der néchste
regulare Prifungstermin, anberaumt. Die bereits vorliegenden Prifungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen.

3| Wird bei der Prifungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Griinde nicht eingehalten, so gilt sie als mit "nicht bestanden"
bewertet. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend.

4| Versucht der Student, das Ergebnis seiner Priifungsleistung durch Téuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel
zu beeinflussen, gilt die betreffende Prifungsleistung als mit "nicht bestanden" bewertet. Ein Student, der sich eines
Verstoldes gegen die Ordnung der Prifung schuldig gemacht hat, kann von dem jeweiligen Aufsichtfliihrenden von der
Fortsetzung der betreffenden Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prifungsleistung
als mit "nicht bestanden" bewertet.

Offentlichkeit bei miindlichen Priifungen

Studenten, die sich demnéachst der Prifung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes
berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhérer bei mindlichen Prifungen und mindlich abzulegenden Teilen von
Prifungsleistungen zugelassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prifungsergebnisses an den
Studenten. Auf Antrag eines zu priiffenden Studenten sind die Zuhérer nach Satz 1 auszuschlief3en.

Art und Umfang der Diplomvorpriifung

1 | Die Diplomvorprifung wird studienbegleitend durchgefihrt.

2 | Auf kiinstlerischem Gebiet umfasst die Diplomvorpriifung eine Fachprifung in zwei unterschiedlichen kinstlerischen
Wahlpflichtfachern. Wahlpflichtfacher sind Zeichnen, Malerei, Bildhauerei, Grafik/Druckgrafik, Fotografie, Film und
Performance. Auf Antrag des Studenten kann der Prifungsausschuss ein anderes Wahlpflichtfach genehmigen. Die
Begriindung muf sich insbesondere darauf erstrecken, dass Studium und Prifung in dem beantragten Fach den
vorgenannten Fachern gleichwertig sind.

3 | Auf kunstwissenschaftlichem Gebiet umfasst die Diplomvorpriifung zwei Fachprifungen in den kunstwissenschaftlichen
Wahlpflichtfachern Theorie der Kunst und Kunstgeschichte, Philosophie der Kunst, Kunstsoziologie und Medienwissenschaft.
Die Fachprifungen sind in zwei unterschiedlichen Wahlpflichtfachern abzulegen.

4 | Der Prufungsausschuss legt zu Beginn jeden Semesters die Abgabezeitpunkte fir termingebundene Prifungsleistungen fest.
Die Diplomvorpriifung in den kiinstlerischen Fachern wird in der Regel im 2. Semester und in den kunstwissenschaftlichen
Fachern im 4. Semester abgeschlossen. Zum Priifungsabschnitt B kann nur zugelassen werden, wer den Prifungsabschnitt A
bestanden hat.

5 | Geeignete Arten von Prifungsleistungen kénnen auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden. Der als
Prifungsleistung zu bewertende Beitrag des Einzelnen muf wesentlich als individuelle Prifungsleistung deutlich abgrenzbar
und fir sich bewertbar sein. Die Gruppe soll in der Regel nicht mehr als drei Personen umfassen.

§ 10 Zulassung

1| Zur Diplomvorpriifung wird zugelassen wer ein ordnungsgemaRes Studium nach MaRgabe der Studienordnung und im
Rahmen des tatsachlichen Lehrangebotes nachweist.

2 | Zur Diplomvorpriifung wird nicht zugelassen, wer eine Diplomvorprifung oder Diplomprifung in demselben Studiengang an
einer klnstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule oder einem entsprechenden Studiengang an einer Gesamthochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes endgliltig nicht bestanden hat.

3 | Der Antrag auf Zulassung zur Diplomvorprifung (Meldung) ist schriftlich beim Prifungsausschuss innerhalb des vom
Prifungsausschuss festzusetzenden Zeitraumes zu stellen. Der Meldung sind die Nachweise gem. Abs. 1 und die Angaben
Uber die gewahlten Wahlpflichtfacher beizufligen.

4 | Die Absatze 1 bis 3 gelten entsprechend fur die Zulassung zu den einzelnen Priifungsabschnitten. Die Zulassung zum
Abschnitt A setzt den Nachweis Uber die Teilnahme an mindestens einem Werkstattkurs nach Maf3gabe der Studienordnung
voraus. Der Student hat die Mdglichkeit, bis spatestens einen Monat vor Beginn der Fachpriifung die Meldung
zurlckzunehmen.

5] Uber die Zulassung entscheidet der Priifungsausschuss. Ein besonderer Bescheid ergeht nur, falls die Zulassung zu versagen
ist.
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Art der Priifungsleistungen

1| Auf kiinstlerischem Gebiet umfasst die Priifungsleistung die Bearbeitung von fachspezifischen oder facheriibergreifenden
Aufgabenstellungen in konzeptioneller und konstruktiver Hinsicht unter kiinstlerischen Aspekten wie die Darstellung und
Erlauterung der erarbeiteten Losungen in einer fur die berufliche Tatigkeit Ublichen Weise.

2 | Auf wissenschaftlichem Gebiet sind als Prifungsleistungen Referat oder Hausarbeit nach Wahl des Studenten maglich:

1. Ein Referat umfasst:

a) eine eigenstdndige und vertiefte schriftliche Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem
Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschléagiger Literatur,

b)  die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im mundlichen Vortrag sowie in der anschlieRenden
Diskussion.

2. Eine Hausarbeit/Studienarbeit ist die selbsténdige schriftliche Bearbeitung einer Aufgabenstellung. Die Aufgabe fir die
Hausarbeit/Studienarbeit ist so zu stellen, dass sie innerhalb eines begrenzten Zeitraumes von zwei bis vier Wochen
bearbeitet werden kann. Eine einmalige Verlangerung bis um die Halfte der vorgegebenen Zeit ist moglich. Dem
Studenten ist Gelegenheit zu geben, fir die Aufgabenstellung Vorschldge zu machen. Soweit in einer
Hausarbeit/Studienarbeit Prifungsleistungen fiir verschiedene Fachprifungen zusammengefasst sind, sind die
Bewertungen fir jedes Fach gesondert vorzunehmen. Soweit die Aufgabenstellung es erfordert, wird der Student
wahrend der Bearbeitungszeit betreut.

3| Die Erbringung von Priifungsleistungen anderer Art ist zuldssig, wenn dies in Hinsicht auf den Zweck der Priifung
sachgerecht ist und hinsichtlich der Anforderung und des Verfahrens Gleichwertigkeit mit den Priifungsleistungen gem. Abs.

1 und 2 besteht. Voraussetzung ist, dass der Senat auf Antrag der Priifer und nach Anhérung des Priifungsausschusses

dieses beschliefst und dabei die Modalitaten festlegt. Dieser Beschluss ist dem Ministerium fir Wissenschaft und Kunst

anzuzeigen. Sollen Priifungsleistungen anderer Art langer als drei Semester erbracht werden koénnen, setzt dies die Anderung
der Prifungsordnung voraus.

Bewertung der Leistungen

1 | Die einzelnen Prifungsleistungen werden von jeweils mindestens zwei Priifern bewertet.

2 | Die Prifungsleistungen werden mit "bestanden" oder "nicht bestanden" bewertet. Die Prifungsleistung ist bestanden, wenn
beide Prifer die Leistung mit "bestanden" bewerten. Sind an einer Kollegialprifung mehr als zwei Prifer beteiligt, ist die
Leistung bestanden, wenn die Mehrheit der Prifer die Leistung mindestens mit "bestanden” bewertet.

3| Die Vorpriufung ist bestanden, wenn die nach 8 9 Abs. 2 und 3 erforderlichen Fachprifungen bestanden sind.

Wiederholung

1 | Fachprifungen, die nicht bestanden sind oder als "nicht bestanden" gelten, kdnnen einmal wiederholt werden.

2 | Die Wiederholungspriifung ist innerhalb einer angemessenen Frist abzulegen. Die Frist bestimmt der Priifungsausschuss.

3 | Eine zweite Wiederholung einer Fachprifung ist nur zuldssig, wenn die Ubrigen Leistungen des Studenten erkennen lassen,
dass die Erreichung des Studienzieles nicht ausgeschlossen ist. Hierliber entscheidet auf Antrag des Studenten der
Prifungsausschuss, nachdem die Prifungskommission Gelegenheit zur Stellungnahme hatte.

4| An einer anderen kunstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule in demselben Studiengang oder einem entsprechenden
Studiengang an einer Gesamthochschule erfolglos unternommene Versuche, eine Vorprifung abzulegen, werden auf die
Wiederholungsmaoglichkeiten nach Abs. 1 und 3 angerechnet.

Zeugnis

1| Nach Vorliegen samtlicher Prifungsergebnisse gem. § 9 Abs. 2 und 3 ist tiber die bestandene Diplomvorpriifung unverziglich
ein Zeugnis auszustellen (Anlage 2). Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prifungsleistung
erbracht wurde.

2 | Ist die Diplomvorprifung endglltig nicht bestanden oder gilt sie als endgliltig nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende des
Prifungsausschusses, nachdem er der Prifungskommission Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat, dem Studenten
hierlber einen schriftlichen Bescheid. Hat der Student die Diplomvorprifung erstmals nicht bestanden, so erhalt er auf
Antrag hierliber eine Bescheinigung. Der Antrag kann friihestens im 4. Semester gestellt werden.

3| VerlaRt der Student die Hochschule, wechselt er den Studiengang oder beendet er den ersten Studienabschnitt, so wird ihm
auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Priifungs- und Studienleistungen und deren Bewertung enthélt.
Im Fall von Abs. 2 wird die Bescheinigung auch ohne Antrag ausgestellt. Sie weist auch die noch fehlenden Studien- und
Prufungsleistungen aus sowie ferner, dass die Diplomvorprifung nicht bestanden oder endgliltig nicht bestanden ist. Auf
Antrag erhélt der Student im Falle von Satz 2 eine Bescheinigung, welche lediglich die erbrachten Studien- und
Prufungsleitungen ausweist und Angaben Uber die erworbenen Handlungskompetenzen enthélt.

Art und Umfang der Diplompriifung

Die Diplomprifung besteht aus

1. einer Présentation der kinstlerischen Arbeiten,
2. dem Kolloquium,

3. der Diplomarbeit.

Zulassung
1 | Zur Diplomprifung wird zugelassen, wer
1. ein ordnungsgemaRes Studium nach Maldgabe der Studienordnung und im Rahmen des tatsachlichen Lehrangebotes
nachweist,
2. die Diplomvorpriifung bestanden hat,
3. den Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einer Lehrveranstaltung zu zwei der in § 9 Abs. 3 aufgefihrten
kunstwissenschaftlichen Gebiete erbracht hat
4.  mindestens das letzte Semester vor der Meldung zur Prifung an dieser Hochschule im Studiengang Freie Kunst studiert
hat.
2 | Zur Diplomprifung wird nicht zugelassen, wer eine Diplomvorprifung oder Diplomprifung in demselben Studiengang an
einer kinstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule oder einem entsprechenden Studiengang an einer Gesamthochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes endgiltig nicht bestanden hat.
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3 | Der Antrag auf Zulassung (Meldung) ist schriftlich dem Prifungsausschuss innerhalb des vom Priifungsausschuss
festzusetzenden Zeitraums zu stellen. Der Meldung sind die Nachweise gem. Abs. 1 und die Angabe der klinstlerischen
Wahlpflichtfacher gem. & 17 Satz 3 beizufligen.

4 Uber die Zulassung entscheidet der Priifungsausschuss. Ein besonderer Bescheid ergeht nur, falls die Zulassung zu versagen
ist. Der Student hat die Mdglichkeit, bis spatestens einen Monat vor Beginn der Diplomprifung seine Meldung
zurlickzunehmen.

Prdsentation der kiinstlerischen Arbeiten

Auf kiinstlerischem Gebiet besteht die Diplompriifung in einer Prasentation der klinstlerischen Arbeiten, die der Student
wahrend des Studiums erarbeitet hat. Der Student soll durch die ausgestellten Arbeiten Gestaltungsvermdgen, manuelle
Fertigkeiten und kinstlerisches Reflexionsvermdgen nachweisen. Hierbei missen Arbeiten aus zwei der kinstlerischen
Wabhlpflichtfacher Malerei, Grafik/Druckgrafik, Bildhauerei, Fotografie, Film oder Performance enthalten sein. Auf Antrag des
Studenten kann der Prifungsausschuss andere Wahlpflichtfacher genehmigen. Die Begriindung muf3 sich insbesondere darauf
erstrecken, dass Studium und Prifung in den beantragten Fachern den Wahlpflichtfadchern nach Satz 3 gleichwertig sind.

Kolloquium

1| In einem Kollogquium hat der Student auf der Grundlage der Prasentation nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
facherlbergreifend und problembezogen Fragestellungen aus zwei der unter 8 16 Abs 1 Nr. 3 genannten
kunstwissenschaftlichen Gebiete selbstdndig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die Arbeitsergebnisse in
einem Fachgesprach zu vertiefen.

2 | Der Student ist fir das Kolloquium zugelassen, wenn die Beurteilung der Prdsentation ergibt, dass die Erreichung des
Prifungszweckes nach § 1 Abs. 2 nicht ausgeschlossen ist.

3 | Das Kolloguium wird gemeinsam von den Prifern der Présentation der kinstlerischen Arbeiten und je einem Prifer fir die
nach Abs. 1 gewahlten Gebiete als Einzel- oder Gruppenprifung durchgefihrt. Der Prifungsausschuss kann bei
facherlbergreifenden Themen auf Antrag des Studenten bis zu zwei weitere Prifer bestellen. Die Dauer des Kolloquiums
betrdgt in der Regel je Student 30 Minuten.

Diplomarbeit

1 | Die Diplomarbeit soll zeigen, dass der Student in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinen
Wahlpflichtfachern selbstandig unter kiinstlerischen Aspekten zu bearbeiten. Art und Aufgabenstellung der Arbeit missen
dem Prifungszweck (8 1 Abs. 2 Satz 2) entsprechen.

2 | Die Diplomarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als Prifungsleistung zu bewertende Beitrag des
einzelnen muf’ wesentlich als individuelle Prifungsleistung deutlich abgrenzbar und fiir sich bewertbar sein. Die Gruppe soll
in der Regel nicht mehr als drei Personen umfassen.

3| Das Thema der Diplomarbeit kann von jedem Professor, der im Studiengang Freie Kunst an der Hochschule fur Bildende
Klnste Braunschweig lehrt, vorgeschlagen werden. Mit Genehmigung des Prifungsausschusses kann das Thema auch von
einem anderen Professor der Hochschule oder von anderen Priifern nach 8 5 Abs. 1 Satz 2 vorgeschlagen werden; in diesem
Fall gilt fir den Zweitprifer Satz 1.

4 | Das Thema wird vom Erstprifer nach Anhérung des Studenten festgelegt. Mit der Ausgabe des Themas durch den
Prifungsausschuss werden der Priifer, der das Thema vorgeschlagen (Erstprifer), und der Zweitprifer bestellt. Wahrend der
Anfertigung der Arbeit wird der Student vom Erstprifer betreut.

5 | Die Arbeit ist innerhalb einer Frist von drei Monaten, vom Tage der Zustellung an gerechnet, vorzulegen. Das Thema kann nur
einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit zurlickgegeben werden. Im Einzelfall kann der
Prifungsausschuss auf begriindeten Antrag die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Gesamtdauer von sechs Monaten
verlangern.

6 | Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Student schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit
seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstandig hergestellt und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

Annahme und Bewertung der Diplomarbeit

1 | Die Diplomarbeit ist fristgemaf beim Vorsitzenden des Prifungssauschusses abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist
aktenkundig zu machen.

2 | Die Diplomarbeit wird von den Prifern bewertet. Hierbei kann auch der Verlauf der Bearbeitung berlicksichtigt werden.

Bewertung der Leistungen

1 | Die einzelnen Prifungsleistungen werden von jeweils mindestens zwei Priifern bewertet. Das Ergebnis des Kolloquiums wird
von jedem Priifer nach &8 18 Abs. 3 Satz 1 bewertet.

2 | Die Prifungsleistungen werden wie folgt bewertet:

Mit Auszeichnung bestanden
Mit gut bestanden
Bestanden

Nicht bestanden.

3| Die Prifungsleistung ist bestanden, wenn beide Prifer die Leistung mit mindestens "bestanden" bewerten. Sind an einer
Kollegialprifung mehr als zwei Prifer beteiligt, ist die Leistung bestanden, wenn die Mehrheit der Prifer die Leistung
mindestens mit "bestanden” bewertet. Entsprechendes gilt fir die Bewertung "mit Auszeichnung bestanden". Die
Prufungsleistung lautet "mit gut bestanden", wenn beide Prifer die Leistung mit mindestens "mit gut bestanden" bewertet
haben oder beide Prifer die Leistung mit mindestens "bestanden” bewertet haben und die Einzelbewertungen mehr als eine
Bewertungsstufe voneinander abweichen. Sind an einer Kollegialprifung mehr als zwei Prifer beteiligt, lautet die Leistung
"mit gut bestanden”, wenn alle Prifer die Leistung mit "bestanden” bewerten und die Mehrheit der Prifer eine bessere
Bewertungsstufe vorschlagt.

4 | Die Diplomprifung ist bestanden, wenn die Leistungen nach § 15 mit mindestens "bestanden" bewertet wurden. Wurde das
Kolloguium mit "nicht bestanden" bewertet, ist die Diplomprifung bestanden, wenn die Prasentation der kinstlerischen
Arbeiten "mit gut bestanden" wurde und die Diplomarbeit bestanden ist. Die Diplomprifung ist "mit Auszeichnung bestanden”,
wenn die Prasentation der klinstlerischen Arbeiten "mit Auszeichnung bestanden" bewertet wurde und die Ubrigen



§ 22

§ 23

§24

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

Prifungsteile mindestens "mit gut bestanden" lautet. Die Diplomprifung ist "'mit gut bestanden’, wenn die Prasentation der
klinstlerischen Arbeiten mindestens "mit gut bestanden" bewertet wurde und die Bewertung der Ubrigen Prifungsteile
mindestens "bestanden" lautet. In den Ubrigen Féllen lautet die Gesamtbewertung "bestanden”.

Wiederholung

1 | Die einzelnen Prifungsleistungen gem. 8 15 kdnnen wiederholt werden, wenn sie mit "nicht bestanden" bewertet wurden
oder als mit "nicht bestanden" bewertet gelten.

2 | Die Wiederholungsprifung ist in angemessener Frist nach naherer Bestimmung des Prifungsausschusses abzulegen.

3| Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist ausgeschlossen. Fir eine zweite Wiederholung der tbrigen
Prifungsleistungen gilt § 13 Abs. 3 entsprechend.

4| An einer anderen kulnstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule in demselben Studiengang oder einem entsprechenden
Studiengang an einer Gesamthochschule unternommene Versuche, Teile einer Diplomprifung abzulegen, werden auf die
Wiederholungsmaoglichkeiten nach Abs. 1 und 3 angerechnet.

;eugnis
Uber die bestandene Diplomprifung ist unverzlglich ein Zeugnis auszustellen (Anlage 3).
§ 14 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

Ungiiltigkeit der Diplomvorpriifung und der Diplompriifung

1 | Hat der Student bei einer Priifung getduscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushandigung des Zeugnisses bekannt,
so kann der Priifungsausschuss die Prifung ganz oder teilweise fir nicht bestanden erkléaren.

2 | Waren die Voraussetzungen fir die Zulassung zu einer Prifung nicht erflllt, ohne dass der Student dariber tduschen wollte,
und wird diese Tatsache erst nach der Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen
der Prifung geheilt. Hat der Student die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prifungsausschuss
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen Uber die Rlicknahme rechtswidriger Verwaltungsakte.

3| Die Prifungskommission gibt gegeniiber dem Priifungsausschuss eine Stellungnahme ab. Dem Studenten ist vor einer
Entscheidung Gelegenheit zur Erdrterung der Angelegenheit mit der Priifungskommission und dem Prifungsausschuss zu
geben.

4 | Das unrichtige Prifungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine Bescheinigung nach § 14 Abs. 2
und 3 zu ersetzen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von finf Jahren ab dem Datum des
Prifungszeugnisses ausgeschlossen.

Einsicht in die Priifungsakten

Dem Studenten wird auf Antrag nach Beendigung der Diplomvorprifung und der Diplomprifung Einsicht in seine schriftlichen
Prifungsarbeiten, die Bemerkungen der Prifer und in die Prifungsprotokolle gewahrt. Der Student wird vor Abschluf? der
Prifung Uber Teilergebnisse unterrichtet.

Widerspruchsverfahren

1| Ablehnende Entscheidungen, die nach dieser Prifungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu begriinden und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Gegen sie kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides Widerspruch
beim Prifungsausschuss nach 8§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden. Der Rektor der Hochschule
bescheidet den Widerspruchsfuhrer.

2| Uber den Widerspruch entscheidet der Priifungsausschuss nach einer Stellungnahme der Priifungskommission.

3 | Soweit sich der Widerspruch gegen eine Entscheidung des Prifungsausschusses richtet, entscheidet, wenn der
Prifungsausschuss nicht abhilft, der Senat.

4 | Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertungsentscheidung eines Prifers richtet, leitet der Priifungsausschuss den
Widerspruch an diesen Priifer zur Uberpriifung weiter. Andert der Priifer seine Entscheidung antragsgemaR, so hilft der
Prifungsausschuss dem Widerspruch ab. Anderenfalls Uberprift der Prifungsausschuss die Entscheidung darauf, ob
1. gegen allgemeine Grundséatze der Lebenserfahrung verstoRRen,

2. von unrichten Voraussetzungen oder sachfremden Erwagungen ausgegangen,

3. gegen allgemein anerkannte Grundsatze oder Bewertungsmalf3stabe oder

4. gegen Rechtsvorschriften verstoRen wurde. Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Entscheidungen
mehrerer Prifer richtet.

5 | Der Student kann einen Lehrenden als Sondergutachter fir das Widerspruchsverfahren vorschlagen. Dem Studenten und
dem Sondergutachter ist vor den Entscheidungen nach Abs. 2 bis 4 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

6 | Uber den Widerspruch soll innerhalb eines Monats abschlieBend entschieden werden. Soweit dem Widerspruch nicht
abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begrinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

Ubergangsbestimmungen

1| Studenten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in diesem Studiengang immatrikuliert sind, werden
hinsichtlich der materiellen Prifungsanforderungen und der Zulassungsvoraussetzungen nach der bisher geltenden Ordnung
gepriift.

2 | Im Ubrigen kann der Senat Regelungen flr den Ubergang treffen, soweit der Vertrauensschutz der Mitglieder der Hochschule
gewahrleistet ist..

Inkrafttreten
Diese Diplomprifungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch den Minister fiir Wissenschaft und Kunst am Tage nach ihrer
Bekanntmachung im Niedersachsischen Ministerialblatt in Kraft.



Anlage 1

Hochschule fur Bildende Kinste Braunschweig
Diplomurkunde

Die Hochschule fur Bildende Kiinste Braunschweig verleiht mit dieser Urkunde

Herrn/Frau geboren am in

den Hochschulgrad

Diplom fir Bildende Kinste

nachdem er/sie*) die Diplomprifung im Studiengang Freie Kunst (kinstlerisch-wissenschaft-
licher Studiengang) **) am mit den Wahlpflichtfachern

bestanden hat.

(Siegel der Hochschule)
Braunschweig, den

Rektor

¥)  Nichtzutreffendes streichen
**) Nur auf Antrag des Studenten

Anlage 2

Hochschule fur Bildende Kiinste Braunschweig

Zeugnis Uber die Diplomvorprifung

Herr/Frau*) geboren am in hat die

Diplomvorprtfung im Studiengang Freie Kunst (klinstlerisch-wissenschaftlicher Studiengang)**)
bestanden.

Fachprifung Bewertung

(Siegel der Hochschule)
Braunschweig, den

Der Vorsitzende d. Prifungsausschusses

*) Nichtzutreffendes streichen
**) Nur auf Antrag des Studenten



Anlage 3
Hochschule fur Bildende Kinste Braunschweig

Zeugnis Uber die Diplomprifung

Herr/Frau*) geboren am in hat die

Diplomprifung im Studiengang Freie (klinstlerisch-wissenschaftlicher Studiengang) **) mit den

Wahlpflichtfachern bestanden.***)

Beurteilungen**¥)
der kinstlerischen Arbeiten

Kolloquium

Diplomarbeit

Thema der Diplomarbeit

(Siegel der Hochschule) Braunschweig, den

Der Vorsitzende des Prifungsausschusses

*) Nichtzutreffendes streichen
**) Nur auf Antrag des Studenten
***) Bewertungsstufen: mit Auszeichnung bestanden, bestanden



	Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig vom 6. August 1982, Nds. MBl. Seite 1810, zuletzt geändert durch Bekanntmachung des Nds. MWK am 07.11.1994

